
"Förderverein Psychiatriemuseum / Gedenkausstellung Gießen“ Satzung 
 
 
§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 
 
(1) Der Verein führt den Namen  

 
„Förderverein Psychiatriemuseum / Gedenkausstellung Gießen“ 

 
(2) Er hat seinen Sitz in Gießen und wird in das Vereinsregister beim Amtsgericht Gießen 

eingetragen. 
 
(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 
§ 2 Vereinszweck, Ziele 
 
(1) Vereinszweck ist die Förderung der Gedenkarbeit durch die Beschaffung von Mitteln für die 

Verwirklichung der steuerbegünstigten Zwecke einer anderen Körperschaft (§ 58 Nr. 1 AO), 
nämlich für die als gemeinnützig anerkannten Vitos Gießen-Marburg gGmbH.  
 
Der Zweck der Vitos Gießen-Marburg gGmbH ist die Förderung des öffentlichen 
Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege, des Wohlfahrtswesens, der 
Behindertenhilfe, der Kriminalprävention, der Volks- und Berufsbildung sowie der selbstlosen 
Unterstützung von Personen, die infolge ihres körperlichen, geistigen oder seelischen 
Zustands auf Hilfe anderer angewiesen sind. Sie dient der stationären, teilstationären und 
ambulanten Untersuchung, Behandlung und Pflege von Patienten und der Heilung und 
Rehabilitation von Kranken und Hilfsbedürftigen unabhängig von deren Staatsangehörigkeit, 
Konfession, Herkunft, Geschlecht und Wohnsitz. 
  

(2) Die Gedenkarbeit wird vorrangig durch die Finanzierung und Förderung des 
Psychiatriemuseums in Gießen umgesetzt. Das Psychiatriemuseum soll durch die Gelder in 
der wissenschaftlichen Erforschung und Präsentation eines ideengeschichtlichen 
Psychiatriemuseums unterstützt werden. 
 

(3) Zusätzlich sammelt der Förderverein Gelder für Veranstaltungen, Denkmäler und/oder 
Gedenkstätten, welche an die misshandelten und ermordeten Patienten während des 
Nationalsozialismus erinnern sollen oder damit verknüpft sind.   
 

 
§ 3 Zweckerfüllung, -erreichung, -verwirklichung 
 

Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch Beschaffung finanzieller Mittel, 
Beiträge, Spenden sowie durch Veranstaltungen, die der Werbung für die geförderten Zwecke 
dienen. 

 
 
§ 4 Steuerbegünstigte Zwecke 
 
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung (§§ 51 ff. AO). Er ist ein 
Förderverein i.S. von § 58 Nr. 1 AO, der seine Mittel ausschließlich zur Förderung der in § 2 
der Satzung genannten steuerbegünstigten Einrichtung/en (oder: des steuerbegünstigten 
Zwecks der in § 2 der Satzung genannten Körperschaft des öffentlichen Rechts verwendet. 

 
(2) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
 
(3) Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglied keine Zuwendungen aus Mitteln des 

Vereins.  
 



(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 
 

§ 5 Organe des Vereins 
 
Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 
 
 
§ 6 Vorstand 
 

(1) Dem Vorstand des Vereins obliegen die Vertretung des Vereins nach § 26 BGB und die 
Führung seiner Geschäfte. Der Vorstand besteht aus dem/der Vorsitzenden, seinem/ihrem 
Stellvertreter/-in, einem/-r Schriftführer/-in und dem/der Schatzmeister/-in.  
 

(2) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch je zwei Vorstandsmitglieder vertreten. 
 

(3) Dem Vorstand obliegt neben der Vertretung des Vereins die Wahrnehmung der 
Vereinsgemeinschaft nach Maßgabe der Satzung und der Beschlüsse der 
Mitgliederversammlung. 
 

(4) Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, insbesondere für 
 

 die Einberufung und Vorbereitung der Mitgliederversammlungen einschließlich der 
Aufstellung der Tagesordnung, 

 die Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung, 
 die Verwaltung des Vereinsvermögens und die Anfertigung des Jahresberichts, 
 die Aufnahme neuer Mitglieder. 

 
(5) Die Vorstandsmitgliedschaft setzt Vereinsmitgliedschaft voraus. Die Mitgliederversammlung 

wählt den Vorstand für die Dauer von drei Jahren (beginnend mit der Feststellung der Wahl). 
Eine Wiederwahl oder die vorzeitige Abberufung eines Mitglieds durch die 
Mitgliederversammlung sind zulässig. Ein Mitglied bleibt nach Ablauf der regulären Amtszeit 
bis zur Wahl seines Nachfolgers im Amt. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus dem Vorstand 
aus, so sind die verbleibenden Mitglieder berechtigt, ein Mitglied des Vereins bis zur Wahl des 
Nachfolgers durch die Mitgliederversammlung in den Vorstand zu wählen. 
 

(6) Der Vorstand tritt nach Bedarf zusammen. Die Sitzungen werden vom Vorsitzenden, bei 
dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter einberufen, eine Frist von wenigstens einer 
Woche soll eingehalten werden. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei 
Mitglieder anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 
Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung die seines Stellvertreters. Die Beschlüsse des 
Vorstandes sind zeitnah zu protokollieren. Das Protokoll ist vom Schriftführer, hilfsweise von 
einem anderen teilnehmenden Vorstandsmitglied zu unterschreiben. 

 
 
§ 7 Mitgliederversammlung 
 
(1) Die Mitgliederversammlung ist zuständig für die Entscheidungen in folgenden 

Angelegenheiten: 
 Änderungen der Satzung, 
 Auflösung des Vereins, 
 Ernennung von Ehrenmitgliedern sowie den Ausschluss von Mitgliedern aus dem 

Verein, 
 die Wahl und die Abberufung der Mitglieder des Vorstands, 
 die Entgegennahme des Jahresberichts und die Entlastung des Vorstands, 
 die Festsetzung der Aufnahmegebühr und der Mitgliedsbeiträge, 
 Bestellung von Ausschüssen, Delegierten und Rechnungsprüfern. 

 



(2) Die Mitgliederversammlung findet jährlich statt. Sie ist ferner einzuberufen, wenn es das 
Vereinsinteresse gebietet oder ein Fünftel der Vereinsmitglieder dies schriftlich und unter 
Angabe der Gründe und des Zwecks vom Vorstand verlangt. 

 
(3) Mitgliederversammlungen sind vom Vorstand schriftlich unter Angabe von Ort und Termin 

mindestens zwei Wochen vor der Versammlung einzuberufen. Mit der Einberufung ist 
gleichzeitig die Tagesordnung mitzuteilen. Jedes Vereinsmitglied kann bis spätestens eine 
Woche vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich eine Ergänzung der 
Tagesordnung beantragen. Über den Antrag entscheidet der Vorstand. Über abgelehnte oder 
erst in der Versammlung gestellte Anträge zur Tagesordnung entscheidet die 
Mitgliederversammlung mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder; dies gilt 
nicht für Anträge, die eine Änderung der Satzung, die Auflösung des Vereins oder 
Änderungen der Mitgliedsbeiträge zum Gegenstand haben. 

 
(4) Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, ist jede ordnungsgemäß einberufene 

Mitgliederversammlung beschlussfähig. 
 

(5) Bei Beschlüssen und Wahlen entscheidet, soweit die Satzung nichts anderes vorschreibt, die 
einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Zu einem Beschluss, der eine 
Änderung der Satzung enthält, ist eine Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen gültigen 
Stimmen erforderlich. Die Änderung des Vereinszwecks bedarf der Zustimmung von neun 
Zehntel der stimmberechtigten Vereinsmitglieder. 
 

(6) Die Mitgliederversammlung wird von dem/der Vorsitzenden in der Funktion des 
Versammlungsleiters, bei dessen/deren Verhinderung von seinem/ihrem Stellvertreter und bei 
dessen/deren Verhinderung von einem durch die Mitgliederversammlung zu wählenden 
Versammlungsleiter geführt. Bei Wahlen kann die Leitung für die Dauer der Wahl einem 
Wahlausschuss übertragen werden. 

 
(7) Die Art der Abstimmung wird durch den Versammlungsleiter festgelegt. Eine schriftliche 

Abstimmung hat jedoch zu erfolgen, wenn ein Drittel der erschienenen Mitglieder dies 
beantragt. 

 
(8) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift, die vom Vorstand zu 

unterschreiben ist, aufzunehmen. 
 
 
§ 8 Erwerb der Mitgliedschaft 

 
(1) Mitglied des Vereins kann jede volljährige natürliche Person und jede juristische Person 

werden. 
 

(2) Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Über abschlägig erteilte 
Bescheide ist die Mitgliederversammlung zu informieren. 

 
(3) Der Aufnahmeantrag Minderjähriger bedarf der Unterschrift des gesetzlichen Vertreters. 

 
(4) Die Mitgliedschaft wird durch schriftliche Mitteilung des Annahmebeschlusses wirksam 

(Aufnahme). 
 

(5) Auf Vorschlag des Vorstands kann die Mitgliederversammlung Ehrenmitglieder auf Lebenszeit 
aufnehmen. 
 

(6) Die Mitgliedschaft im Verein endet durch Tod, Austritt oder Ausschluss. 
 

(7) Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären. Der Austritt kann nur mit einer 
Frist von drei Monaten zum Ende des Geschäftsjahres erklärt werden. Ein Mitglied kann durch 
Beschluss der Mitgliederversammlung aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es 

 
 schuldhaft das Ansehen oder die Interessen des Vereins in schwerwiegender Weise 

geschädigt hat oder 



 mehr als drei Monate mit der Zahlung seiner Mitgliedsbeiträge im Rückstand ist und 
trotz schriftlicher Mahnung unter Setzung einer Zahlungsfrist von wenigstens vier 
Wochen sowie Androhung des Ausschlusses die rückständigen Beiträge nicht 
eingezahlt hat. Entsprechendes gilt, wenn das Mitglied mit dem Beitrag nach § 4 Nr. 3 
in Verzug gerät. 

 
(8) Dem Mitglied ist Gelegenheit zu geben, in der Mitgliederversammlung zu den Gründen des 

Ausschlusses Stellung zu nehmen. Diese sind ihm schriftlich nebst Belehrung mindestens zwei 
Wochen vorher mitzuteilen. 

 
 
§ 9 Rechte und Pflichten 

 
(1) Jedes Mitglied hat das Recht, bei der Umsetzung der Vereinszwecke aktiv mitzuwirken und an 

gemeinsamen Veranstaltungen teilzunehmen. Jedes Mitglied hat gleiches Stimm- und 
Wahlrecht in der Mitgliederversammlung. 
 

(2) Jedes Mitglied hat die Pflicht, die Interessen des Vereins zu fördern, insbesondere regelmäßig 
seine Mitgliedsbeiträge zu leisten und, soweit es in seinen Kräften steht, die Veranstaltungen 
des Vereins durch seine Mitarbeit zu unterstützen. 
 

(3) Jedes Mitglied hat im Rahmen des Vereinszwecks den gleichen Anspruch auf Nutzung von 
Vereinseigentum sowie auf Hilfestellungen durch Rat und Tat, vermittelt durch den Vorstand 
bzw. weitere benannte Personen. 

 
§ 10 Beendigung der Mitgliedschaft 
 
(1) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Streichung der Mitgliedschaft. 

 
(2) Der Austritt ist dem Vorstand gegenüber schriftlich zu erklären. Der Austritt ist unter 

Einhaltung einer Frist von einem Monat zum Schluss eines Geschäftsjahres zulässig. 
 

(3) Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn sein Verhalten in grober 
Weise gegen die Satzung oder die Interessen des Vereins verstößt. Über den Ausschluss 
entscheidet auf Antrag des Vorstandes die Mitglieder-Versammlung mit Dreiviertelmehrheit 
der abgegebenen gültigen Stimmen. Vor dem Beschluss über den Ausschluss ist dem 
Betroffenen Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Der Beschluss des Ausschlusses ist dem 
Betroffenen durch den Vorstand bekannt zu geben. 
 

(4) Eine Streichung der Mitgliedschaft ist zulässig, wenn das Mitglied trotz zweimaliger 
schriftlicher Mahnung durch den Vorstand mit der Zahlung der Beiträge im Rückstand ist. Die 
Streichung kann durch den Vorstand erst beschlossen werden, wenn seit Absendung des 
zweiten Mahnschreibens, das den Hinweis auf die Streichung zu enthalten hat, drei Monate 
vergangen sind. 

 
 
§ 11 Beiträge und Spenden 
 

Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe des Beitrags sowie dessen Fälligkeit 
werden von der Mitgliederversammlung bestimmt. Durch die Mitgliederversammlung können 
auch sonstige Leistungen beschlossen werden, die von den Mitgliedern zu erbringen sind. 

 
 
§ 12 Auflösung des Vereins 
 
(1) Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aufgelöst werden, soweit diese 

Mitgliederversammlung eigens zu diesem Zweck einberufen worden ist. 
 

(2) Zur Auflösung des Vereins ist die Mehrheit von neun Zehnteln der abgegebenen gültigen 
Stimmen erforderlich. 

 




